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Postutat

Prä m ie nve rb i tti gu ngsa nträ g e vo n Amtes we ge n e rfa ssen

Hannes Streit gtp Wettingen

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Kotteginnen und Kottegen

Anträge:

Der Gemeinderat wird aufgefordert,

a) die sva-Zweigstette mit der Erfassung derjenigen Einwohnerinnen und Einwohner
Wettingens zu beauftragen, die potentietl Anspruch auf Prämienverbittigung haben;

b) die sva-Zweigstelte anzuweisen, zu prüfen, ob die gem. tit. a erfassten Personen An-
träge auf Prämienverbittigung gestettt haben bzw. solche Anträge widrigenfalts für die
betroffenen Personen zu stellen;

c) niederschwettige Mögtichkeiten zu prüfen, damit Einwohnerinnen und Einwohner mit
potentielten Ansprüchen auf Prämienverbittigung Hitfe beim Erstellen entsprechen-
der Anträge erhalten.

Begründung

Bezahtt eine versicherte Person ihre KVG-Prämien und/oder Kostenbeteitigungen trotz Mahnung
nicht, muss der Versicherer die Betreibung anheben. Resuttiert dabei ein Vertustschein, so über-
mittett der Versicherer den Gesamtbetrag der Forderungen aus der obtigatorischen Krankenpfte-
geversicherung der zuständigen kantonaten Stette. Der Kanton übernimmt 85 Prozent dieser For-

derungen (Art. 64a Abs. 4 t(/G). Der Kanton greift im Umfang seiner Kostenübernahme auf die Ein-
wohnergemeinden zurück, in wetchen die säumigen Schutdner ihren Wohnsitz haben. (S 28
rryGG).

Die EinwohnergemeindeWettingen bezahlte auf diese Weise im Jahr 2024 rückständige KVG-Leis-
tungen von säumigen Versicherten im Betrag von CHF 31 1'726.1m Budget 2025 ist hierfür der Be-
tragvon CHF 400'000 eingestettt; für das )ahr 2026wurden CHF 380'000 budgetiert (Kostenstette:
5790.3637.00 [Beiträge an private Haushatte"]; budgetierter Ertrag aus besagter Kostenstette zu-
f otge a n gehobener Betrei bu ngen a us a lten Vertustscheinen : Zero).

Der Kanton Aargau gewährt seinen Einwohnerinnen und Einwohnern in bescheidenen wirtschaft-
tichen Verhättnissen Verbittigungsbeiträge für die Prämien der obtigatorischen Krankenpftegever-
sicherung. Sotche Beiträge werden nicht auf die Einwohnergemeinden überwätzt.



Wenn nun jene Menschen in knappen wirtschafttichen Verhättnissen, deren Zahlungsausfätte in

Vertustscheinen enden, rechtzeitig Anträge auf Prämienverbittigung stetlten, so wäre zu erwarten,
dass sich eine Vietzahl solcher Vertustscheine vermeiden liesse - und die vorne erwähnten Re-

gressforderungen des Kantons gegen die Gemeinde Wettingen erhebtich tiefer ausfieten.

Gemäss aKuetten Zahten versendet der Kanton Aargau jährtich über 90'000 sog. Codes an poten-
tiett Anspruchberechtigte, damit die Empfänger dieser Codes ihre Ansprüche prüfen [assen kön-

nen. Die Rücktaufquote tiege bei über 60'000 Anträgen. Die No-response-Quote ist damit erheb-
tich; es besteht offensichttich ein Zusammenhang zwischen untertassenen Anträgen auf Prämi-

enverbittigung und den jährtichen Ausgaben der Gemeinde für säumige Prämienzahter.

Der bisherige Mechanismus setzt auf die Motivation der Betroffenen, einen Antrag zu stetten. Die-
ser Ansatz greift zu kurz.

Der Antrag vorliegenden Postutats fokussiert daher auf die Zwangserfassung: Der Gemeinderat
sott die sva-Zweigstette nicht nur mit der Erfassung potentietter Anspruchsberechtigter beauftra-
gen, sondern die sva-Zweigstette darüber hinaus ermächtigen, Prüfungsanträge für potentietl An-

spruchsberechtigte einzureichen. sofern diese setber beim Kanton keinen Anspruch gettend ma-
chen. Es ist nicht ersichtl.ich, wie eine von Amtes wegen initiierte Prüfung eines Anspruchs wider-
rechtlich sein sotlte, zumaI die Namen der mögtichen Anspruchsberechtigen dem Kanton und der
Gemeinde ohnehin bekannt sind und ein effotgtoserAntragfür die Betroffenen keine Kostenfotgen
hat.

Zusätztich sott der Gemeinderat Vorschtäge ausarbeiten, wie Betroffenen niederschwettige Bera-

tung angeboten werden könnte, um attfättige Hürden eines Antrags zu überwinden. Denkbar ist
insbesondere auch, freiwittige Privatpersonen zu animieren, Beratungsgespräche anzubieten. Der

Postu[ant berät ats Anwatt regetmässig und gratis Rechtssuchende im Rahmen der unentgettli-
chen Rechtsauskunft und weiss daher, dass derartige Angebote rege genutzt werden. Ahntiches

liesse sich auch im Rahmen der Prämienverbittigung umsetzen. Wenn man nur witt.

Wenn auf dieseWeise jährtich schon nur CHF 200'000, atso die Hätfte der budgetierten Ausgaben,

eingespart werden könnten, wäre dies angesichts der f inanziellen Situation Wettingens auf Dauer

eine spürbare Entlastung.

Freundliche Grüsse

Hannes Streif


